
 

Den ausführlichen Jugend-Check können Sie hier einsehen: 

https://www.jugend-check.de/alle-jugend-checks/betriebsraetemodernisierungsgesetz/ 

Bei Fragen zu diesem Jugend-Check wenden Sie sich gerne an info@jugend-check.de. 
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Jugend-Check 
Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzesvor-

haben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aufgezeigt. 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Betriebsratswahlen und der Betriebsratsar-
beit in einer digitalen Arbeitswelt (Betriebsrätemodernisierungsgesetz) (Kabinettsbe-
fassung: 31.03.2021) 

Betroffene 
Gruppen junger 
Menschen: 

Normadressatinnen und -adressaten sowie Betroffene sind junge Menschen bis 27 Jahre, die 

in Betrieben ausgebildet werden oder arbeiten und in denen die Auszubildenden und Be-

schäftigten durch eine Jugend- und Auszubildendenvertretung vertreten werden. Weiterhin 

sind junge Arbeitnehmende bis 27 Jahre betroffen, die in Betrieben mit einem Betriebsrat 

arbeiten. 

Das KomJC hat folgende zentrale Auswirkungen identifiziert: 

• Die Altersgrenze für Auszubildende bei der Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 

soll aufgehoben werden (§§ 60 Abs. 1, 61 Abs. 2 S. 1 BetrVG). Dadurch können sich nunmehr auch 

über 25-Jährige in der JAV engagieren. Dies kann sich auf deren Beteiligungsmöglichkeiten und die 

Sichtbarkeit ihrer Belange und Interessen innerhalb des Arbeitsumfeldes auswirken. 

• Künftig soll der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich der Ausgestaltung mobiler Ar-

beit, die mithilfe Informations- und Kommunikationstechnik erbracht wird, erhalten (§ 87 Abs. 1 Nr. 

14 BetrVG). Dies kann letztlich zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf junger 

Auszubildender und Beschäftigter in Betrieben beitragen, wenn spezifische innerbetriebliche Re-

gelungen zur mobilen Arbeit getroffen werden. 

• Fortan soll die Möglichkeit der Teilnahme an Betriebsratssitzungen mittels Video- und Telefonkon-

ferenz ausgeweitet werden (§ 30 Abs. 2 BetrVG). Die dadurch möglich werdende Flexibilität kann 

sich förderlich auf die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf junger Menschen mit Betreu-

ungs- oder Pflegeverpflichtungen auswirken und deren Engagement im Betriebsrat vereinfachen. 


